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Gute Nachrichten für den Kunstmarkt: Der ermäßigte Umsatzsteuersatz ist zurück

Mit dem Jahressteuergesetz 2024 wurde der ermäßigte Umsatzsteuersatz für Kunstgegenstände 
und Sammlungsstücke zum 01.01.2025 wieder eingeführt. Die Regelung entspricht - mit Ausnahme 
der Vermietung - dem bis Ende 2013 geltenden Rechtsstand. Ergänzend hat das Bundesfinanzminis-
terium (BMF) mit Schreiben vom 18.12.2025 die Anwendung präzisiert und bestehende Verwal-
tungsanweisungen angepasst. Der ermäßigte Steuersatz gilt damit wieder für die Lieferung, den 
innergemeinschaftlichen Erwerb und die Einfuhr von Kunstgegenständen und Sammlungsstücken.
In Anlage 2 zum Umsatzsteuergesetz (UStG) wurde der Verweis auf die Zolltarifposition 7118 gestri-
chen, da diese keine Sammlungsstücke enthält. Der ermäßigte Steuersatz setzt aber voraus, dass die 
Münzen tatsächlich Sammlungscharakter besitzen. Zudem wurde § 25a UStG angepasst. Die Diffe-
renzbesteuerung ist somit ausgeschlossen, wenn der Eingangsumsatz des Wiederverkäufers einem 
ermäßigten Steuersatz unterlegen hat. Damit werden die Vorgaben der Mehrwertsteuersys-
tem-Richtlinie umgesetzt.
Das BMF konkretisiert, wann Gegenstände als Sammlungsstücke gelten, und berücksichtigt hierbei 
auch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs. Wesentliche Kriterien sind danach ihre 
relative Seltenheit, dass sie üblicherweise nicht mehr ihrem ursprünglichen Zweck entsprechend 
verwendet werden, im Wesentlichen über spezialisierte Märkte gehandelt werden und einen hohen 
Wert haben. Sammlungsstücke müssen grundsätzlich zur Aufnahme in eine Sammlung geeignet sein 
und einen besonderen kulturellen, historischen oder wissenschaftlichen Wert aufweisen.
Reproduktionen historischer Gegenstände sind grundsätzlich nicht begünstigt. Bei Münzen können 
kursungültige Edelmetallmünzen unter den ermäßigten Steuersatz fallen, sofern keine Steuerbefrei-
ung für Anlagegold greift. Kursgültige Zahlungsmittel oder zu Schmuck verarbeitete Münzen sind 
dagegen nicht begünstigt.
Die Finanzverwaltung hat den Umsatzsteuer-Anwendungserlass entsprechend angepasst. Die 
neuen Grundsätze gelten für alle Umsätze ab dem 01.01.2025. Nicht beanstandet wird die Anwen-
dung der bisherigen Regelungen für bis zum 31.12.2025 ausgeführte Umsätze.

Hinweis: Der ermäßigte Steuersatz entlastet den Kunstmarkt steuerlich und schafft durch klare 
Regeln und eine angepasste Differenzbesteuerung mehr Rechtssicherheit im Einklang mit dem 
europäischen Steuerrecht.
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Neuartige Geldanlage: Wie wird Krypto-Lending von Bitcoins besteuert?

Haben Sie schon einmal von Krypto-Lending gehört? Hierbei werden Kryptowährungen verliehen, 
um damit Zinsen zu erzielen oder sie als Sicherheit für Kredite zu nutzen. Das Ganze wird über spe-
zielle Plattformen abgewickelt. Im Kern handelt es sich also um ein kryptobasiertes Darlehen. Die 
hieraus erzielten Gewinne unterliegen selbstverständlich der Steuer. Das Finanzgericht Köln (FG) 
hatte darüber zu entscheiden, wie diese Einkünfte zu versteuern sind.
Der Kläger erzielte im Streitjahr Einkünfte aus dem Krypto-Lending in Form von Bitcoins. Die 
Bitcoins stellte er für einen bestimmten Zeitraum anderen Nutzern über entsprechende Plattformen 
darlehensweise zur Verfügung. Dafür erhielt er eine zuvor festgelegte Vergütung. Das Finanzamt 
behandelte diese Vergütung als sonstige Einkünfte und unterwarf sie dem persönlichen Steuersatz 
des Klägers. Dieser hingegen war der Auffassung, die Einkünfte unterfielen dem niedrigeren Abgel-
tungsteuersatz von 25 %.
Die Klage vor dem FG blieb ohne Erfolg. Entgegen der Ansicht des Klägers stellen nach Meinung des 
Gerichts die Vergütungen aus der Überlassung von Kryptowerten in Form von Bitcoins keine sonsti-
gen Kapitalforderungen dar und unterliegen daher auch nicht der Abgeltungsteuer. Vielmehr hande-
le es sich um sonstige Einkünfte, die dem individuellen Steuersatz zu unterwerfen seien.
Beim Krypto-Lending werde keine Kapitalforderung, die auf die Zahlung von Geld gerichtet sei, 
überlassen. Zwar würden Kryptowerte zunehmend als Zahlungsmittel akzeptiert, entscheidend sei 
jedoch, dass Kryptowerte gerade kein gesetzliches Zahlungsmittel darstellten. Denn Gläubiger im 
In- und Ausland mussten nach den Feststellungen des Gerichts - jedenfalls im Streitjahr 2020 - 
Kryptowerte in Form von Bitcoins (noch) nicht allgemeinverbindlich als Zahlungsmittel akzeptieren. 
Die bloße Ähnlichkeit mit gesetzlichen Zahlungsmitteln reicht nach Überzeugung des Gerichts nicht 
aus zur generellen Ausdehnung des Begriffs der Kapitalforderung auf Kryptowährungen.

Hinweis: Gegen das Urteil wurde Revision eingelegt. Bisher gibt es noch keine Rechtsprechung zum 
Thema Krypto-Lending
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Ersatz-Steuerbescheinigung: Kann ein Verlust nach Bestandskraft noch berücksichtigt werden?

Jedes Jahr erhalten Steuerpflichtige von ihrer Bank eine Steuerbescheinigung mit einer Übersicht 
über ihre Erträge. Darin sind neben erzielten Gewinnen auch entstandene Verluste ausgewiesen. 
Übersteigen die Verluste die Erträge oder können die Verluste nicht ausgeglichen werden, besteht 
die Möglichkeit, sie über die Steuererklärung geltend zu machen und in zukünftige Jahre vorzutra-
gen. Das Finanzgericht Düsseldorf (FG) hatte zu entscheiden, ob eine nachträglich ausgestellte 
"Ersatz-Steuerbescheinigung" noch berücksichtigt werden kann.
Die Kläger, zusammen veranlagte Ehegatten, begehrten nachträglich einen höheren Verlustvortrag 
aus der Veräußerung von Aktien. Sie wurden zunächst erklärungsgemäß zur Einkommensteuer 2021 
veranlagt. Zeitgleich erging ein Verlustfeststellungsbescheid auf den 31.12.2021. Gegen keinen der 
beiden Bescheide legten die Kläger Einspruch ein, so dass sie bestandskräftig wurden. Später erhiel-
ten die Kläger von ihrer Bank eine "Ersatz-Steuerbescheinigung", aus der sich höhere Verluste aus 
der Veräußerung von Aktien ergaben. Diese reichten sie beim Finanzamt ein und beantragten die 
Änderung der Bescheide.
Das Finanzamt lehnte dies ab, da keine Korrekturvorschrift einschlägig sei. Daraufhin legten die 
Kläger gegen den Ablehnungsbescheid betreffend den Verlustfeststellungsbescheid Einspruch und 
Klage ein.
Die Klage vor dem FG war nicht erfolgreich. Die nachträglich erklärten Veräußerungsverluste 
können nicht in dem Verlustfeststellungsbescheid auf den 31.12.2021 berücksichtigt werden. Eine 
Änderung sei infolge der bestandskräftigen Einkommensteuerfestsetzung, der die streitigen Verlus-
te nicht zugrunde lägen, ausgeschlossen und auch nicht aufgrund nachträglich bekanntgewordener 
Tatsachen möglich.
Zudem sah das Gericht ein grobes Verschulden der Kläger am verspäteten Bekanntwerden der 
Verluste, insbesondere weil in der Anlage KAP ausdrücklich nach nichtausgeglichenen Veräuße-
rungsverlusten gefragt wird. Dies sei selbst für steuerliche Laien verständlich, erst recht für die 
Klägerin als ausgebildete Bankkauffrau. Ferner hätten sich die Kläger nicht die Mühe gemacht, in die 
von der Depotbank erstellte Steuerbescheinigung hineinzuschauen.
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Nach Bank-Coup von Gelsenkirchen: Was weiß der Fiskus über mein Bankschließfach?

Ein Bankschließfach galt vielen Menschen bislang als Inbegriff von Sicherheit. Spätestens seit dem 
Einbruch in einen Sparkassen-Tresorraum in Gelsenkirchen wächst jedoch die Verunsicherung. Mehr 
als 3.000 Schließfächer wurden dort geknackt - der Schaden wird in den Medien auf bis zu 100 Mio. 
EUR beziffert. Der Bank-Coup rückt die Frage in den Fokus, was eigentlich das Finanzamt (FA) über 
Bankschließfächer weiß. Hier gilt:

- Banken müssen die Eröffnung von Bankschließfächern an eine zentrale staatliche Erfassungsstelle 
melden. Gemeldet werden jedoch nur die persönlichen Daten des Mieters bzw. Bevollmächtigten.
- Normalerweise haben weder das FA noch die Bank einen Zugriff auf den Inhalt von Schließfächern.
- Beim Verdacht von Steuerhinterziehung oder Geldwäsche kann der Fiskus aber mit richterlichem 
Beschluss auf Schließfächer zugreifen.
- In Vollstreckungsverfahren kann das FA auch Schließfächer pfänden.
- In Erbfällen kann ein Schließfach zudem versiegelt werden, bis die Erbansprüche geregelt sind.

Hinweis: Anlässlich der Berichterstattung über die hohen Vermögensschäden dürfte sich auch das 
FA für die Herkunft der Gelder aus Gelsenkirchen interessieren. Ersetzt die Versicherung eine 
höhere Summe, ist für das FA von Interesse, ob diese plausibel zu den bereits bekannten Einkunfts- 
und Vermögensverhältnissen des Schließfachinhabers ist. Insbesondere beträchtliche Bargeldbeträ-
ge aus rechtlich fragwürdigen Quellen können hierbei zu Ermittlungsverfahren führen. Wer viel 
Bargeld ohne plausible legale Erklärung besitzt bzw. besaß, muss mit Steuer- oder Geldwäschever-
dachtsprüfungen rechnen.
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